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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

HIER Gesprächsunterlagen zum Besuch des Emirs von Katar
BEZUG Ihre Anfrage vom 24.06.2015

ANLAGE - 
GZ 505-511.E-IFG 115-2015  (bitte bei Antwort angeben)

 
Berlin, 09.07.2015 

Sehr geehrter Herr Abu Sadr, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) teilt das Auswärtige Amt folgendes mit: 

 

In den aktuellen Aktenbeständen des Auswärtigen Amts befinden sich keine Ihre Anfrage 

betreffenden Unterlagen. 

 

Akten des Jahres 1999 des zuständigen Fachreferats wurden bereits an das Politische 

Archiv des Auswärtigen Amtes abgegeben. Das Informationsfreiheitsgesetz ist jedoch nur 

auf noch nicht archivierte Aktenbestände anwendbar. Für archivierte Aktenbestände gehen 

gemäß § 1 Abs. 3 IFG die Regelungen des Bundesarchivgesetzes (BArchG) vor.  

Ich stelle anheim, sich bezüglich des Zugangs zu eventuell dort vorliegenden Unterlagen 

direkt an das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes zu wenden. Nähere Informationen 

dazu finden Sie auf dessen Internetauftritt unter: 

http://www.archiv.diplo.de/ 

Diese Auskunft erfolgt gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Birgit Lietz 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

 
Herrn 
Sultan Abu Sadr 
 
Nur per E-Mail: 
s.abu-sadr.e6tysw8xm5@fragdenstaat.de 
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